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Betr.: RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 

Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates
GEMEINSAME LEITLINIEN
Konsultationsfrist für Bulgarien und Rumänien: 17.03.2006

Seite 73, Artikel 49 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 15 Absatz 2:

Statt:
"Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass diese Bestimmung nicht angewandt wird, wenn das 
Unternehmen in den konsolidierten Abschluss einbezogen wird, die gemäß Artikel 1 der 
Richtlinie 83/349/EWG zu erstellen sind, vorausgesetzt, eine derartige Information ist in den 
konsolidierten Abschlüssen enthalten."

muss es heißen:
"Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass diese Bestimmung nicht angewandt wird, wenn das 
Unternehmen in den konsolidierten Abschluss einbezogen wird, der gemäß Artikel 1 der 
Richtlinie 83/349/EWG zu erstellen ist, vorausgesetzt, eine derartige Information ist in dem
konsolidierten Abschluss enthalten."
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